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1. Geltungsbereich 

Wir bestellen auf der Grundlage dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen. Die 
Geschäftsbedingungen des Lieferanten gelten nicht, es sei denn, wir haben diese ausdrücklich 
schriftlich anerkannt. Die Annahme von Lieferungen oder Leistungen bedeutet keine Anerkennung der 
Geschäftsbedingungen des Lieferanten.  Unsere Bedingungen gelten gegenüber anderen 
Unternehmen und gelten auch für bereits laufende Geschäftsbeziehungen. 

2. Vertragsabschluss, Unterlagen, Geheimhaltung 

2.1 Bestellungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn wir diese schriftlich erteilen. Mündlich oder 
telefonisch vorgenommene Bestellungen bedürfen einer nachträglichen schriftlichen Bestätigung 
durch uns. Dies gilt auch für Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags. 

2.2 An den dem Lieferanten zur Angebotsabgabe oder bei Erteilung einer Bestellung überlassenen 
Zeichnungen, Pläne, Abbildungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Der Lieferant darf diese ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung Dritten 
nicht zugänglich machen. Werden sie ihm im Zusammenhang mit einer Bestellung überlassen, darf er 
sie ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung der Bestellung einsetzen. Sie sind uns unaufgefordert 
zurückzugeben, wenn es nicht zur Bestellung kommt oder wenn eine erteilte Bestellung abgewickelt 
worden ist. Mündliche Aussagen haben keine Bindung, sondern bedürfen der ausdrücklichen, 
schriftlichen Bestätigung. 

3. Preise, Lieferung, Verpackung 

3.1 Die vereinbarten Preise sind bindend. Sie gelten für eine Lieferung „frei Haus“ einschließlich 
Verpackung an die in der Bestellung angegebene Versandanschrift. 

3.2 Der Lieferant hat uns die Abwicklung einer Lieferung unverzüglich durch eine Versandanzeige 
bekannt zu geben. Auf dieser sowie auf anderen eine Bestellung abwickelnden Unterlagen und 
Rechnungen ist unsere Bestellnummer anzugeben.  

3.3 Der Lieferant hat umweltfreundliche Verpackungsmaterialien einzusetzen. Die Rücknahmepflicht 
des Lieferanten für Verpackungen richtet sich nach den Vorgaben der Verpackungsverordnung.  

4. Rechnung, Zahlung  

4.1 Rechnungen sind mit allen erforderlichen Nachweisen und Bezugnahme auf die Bestelldaten zu 
erstellen. Verzögerungen aufgrund der Nichteinhaltung dieser Vorgaben gehen zu Lasten des 
Lieferanten. Zahlungsfristen beginnen in solchen Fällen nicht vor Vorlage prüfbarer Rechnungen zu 
laufen. 

4.2 Wir haben das Recht, Zahlung innerhalb von 21 Kalendertagen unter Abzug von 3 % Skonto oder 
nach 30 Kalendertagen netto zu erbringen. Die Fristen laufen nach Zugang der Rechnung, jedoch 
nicht vor vollständiger mangelfreier Lieferung bzw. Leistung. 



4.3 Gesetzlich vorgesehene Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns unter den dort 
genannten Voraussetzungen zu. 

5. Termine, Fristen, Vertragsstrafe 

5.1 Vereinbarte Liefertermine und -fristen sind verbindlich. Maßgebend für deren Einhaltung ist das 
Eintreffen der Lieferung an der in der Bestellung genannten Empfangsstelle bzw. die erfolgreiche 
Abnahme, wenn eine solche vertraglich vereinbart oder gesetzlich vorgesehen ist.  

5.2 Erkennt der Lieferant, dass er die Termine oder Fristen nicht einhalten kann, hat er uns dies 
unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Verzögerung mitzuteilen.  

5.3 Gerät der Lieferant in Lieferverzug, stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind 
wir berechtigt, nach fruchtlosem Verstreichen einer angemessenen Nachfrist, sofern rechtlich 
erforderlich, Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen und vom Vertrag zurückzutreten. 
Vorzeitige Lieferungen oder Teillieferungen erkennen wir nur in Einzelfällen an oder wenn dies 
ausdrücklich vereinbart worden ist. Anderenfalls haben wir das Recht, die Lieferung auf Kosten des 
Lieferanten zurückzusenden. Auch dann, wenn wir diese annehmen, sind wir zu vorzeitigen 
Zahlungen nicht verpflichtet.  

5.4 Ist eine Vertragsstrafe vereinbart und angefallen, haben wir das Recht, diese bis zur 
Schlusszahlung geltend zu machen.  

6. Gefahrübergang, kaufmännische Untersuchung und Mängelrüge  

6.1 Die Gefahr geht bei Eintreffen der Lieferung an der Empfangsstelle auf uns über, ist eine 
Abnahme vereinbart oder gesetzlich vorgesehen, ab Abnahme. 

6.2 Es gilt der § 377 HGB, hiernach werden wir die Lieferung untersuchen und hierbei festgestellte 
Mängel dem Lieferanten innerhalb einer Frist von acht Tagen ab Wareneingang, aufgetretene 
versteckte Mängel innerhalb einer Frist von fünf Tagen ab Entdeckung mitteilen. Ist eine QSV 
vereinbart, stellt der Lieferant den Kunden von der eigentlichen WEP frei und es wird nur nach Menge 
und Sichtmängel geprüft. Für jede aufgetretene, berechtigte Reklamation erheben wir eine pauschale 
Reklamationsbearbeitungsgebühr i.H.v. 120,-€. 

7. Garantie, Mängelhaftung 

7.1 Der Lieferant hat für die Einhaltung der von ihm übernommenen Leistung Sorge zu tragen und 
stellt sicher, dass die Lieferungen oder Leistungen mangelfrei sind. Sie müssen insbesondere auch 
den relevanten öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, Richtlinien und Vorschriften von Behörden, 
Berufsgenossenschaften entsprechen. 

7.2 Bei Mängeln stehen uns die gesetzlichen Mängelansprüche zu. Insbesondere sind wir berechtigt, 
vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder Lieferung bzw. Neuherstellung zu 
verlangen. Die im Zusammenhang mit einer Nacherfüllung entstehenden Kosten hat der Lieferant zu 
tragen. Das gesetzlich vorgesehene Recht auf Schadensersatz, Schadensersatz statt der Leistung 
oder die Geltendmachung von Garantieansprüchen bleiben vorbehalten. 

7.3 In Fällen der Gefahr unverhältnismäßig hoher Schäden oder sonstiger besonderer Eilbedürftigkeit 
sind wir berechtigt, Mangelbeseitigung auf Kosten des Lieferanten vorzunehmen, wenn wir den 
Lieferanten ergebnislos versucht haben zu erreichen. Dies entbindet uns nicht, ihn unverzüglich von 
solchen Maßnahmen zu unterrichten. 

7.4 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 36 Monate, sofern nicht gesetzlich eine längere 
Frist vorgesehen ist. Die Frist beginnt mit Gefahrübergang zu laufen, wird jedoch bei Verhandlungen 
über einen Mangel gehemmt bzw. beginnt neu zu laufen, wenn der Lieferant einen Mangel anerkennt.  

 

 



 

 

8. Produkthaftung, Freistellung von Ansprüchen Dritter, Versicherung 

8.1 Werden wir wegen eines fehlerhaften Produkts aus Produkthaftungsregelungen in Anspruch 
genommen, sind wir berechtigt, ersetzte Schäden dem Lieferanten weiterzubelasten und uns von 
Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen, wenn der Fehler im Verantwortungsbereich des 
Lieferanten begründet ist. 

8.2 Maßnahmen, die wir zur Verhinderung von Produkthaftungsschäden in solchen Fällen in 
angemessenem und gebotenem Umfang durchführen, hat der Lieferant zu erstatten. Wir werden ihn 
über Inhalt und Umfang solcher Maßnahmen, insbesondere wenn eine Rückrufaktion durchzuführen 
ist, informieren. Andere uns zustehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt. 

8.3 Der Lieferant verpflichtet sich, sich gegen alle ihn treffenden Risiken aus Produkthaftung in 
ausreichendem Umfang zu versichern. 

9. Gewerbliche Schutzrechte 

9.1 Der Lieferant schuldet Lieferungen oder Leistungen frei von Schutzrechten Dritter, insbesondere 
zu den vertraglich vereinbarten Nutzungszwecken.  

9.2 Der Lieferant stellt uns von Ansprüchen Dritter wegen hieraus resultierender 
Schutzrechtsverletzungen frei und ersetzt uns alle Aufwendungen, die uns aufgrund einer 
Inanspruchnahme durch Dritte entstehen, wenn diese auf einer schuldhaften Pflichtverletzung von ihm 
oder seinen Erfüllungsgehilfen beruhen. Wir werden ohne Absprache mit ihm jedoch keine Zusagen 
machen, Vergleiche schließen oder sonstige Vereinbarungen mit den Anspruchstellern treffen. 

9.3 Die Verjährungsfrist für aus einer Schutzrechtsverletzung gegen den Lieferanten bestehenden 
Ansprüche beträgt fünf Jahre ab Lieferung  bzw. Abnahme, wenn eine solche gesetzlich vorgesehen 
oder vereinbart ist.  

10. Eigentumsvorbehalt, Beistellungen 

10.1 Wir widersprechen Eigentumsvorbehaltsregelungen und -erklärungen des Lieferanten, die über 
den einfachen Eigentumsvorbehalt hinausgehen. 

10.2 Beistellungen, welche wir dem Lieferanten überlassen, bleiben ebenso in unserem Eigentum wie 
dem Lieferanten im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss oder der Vertragsabwicklung 
überlassene Werkzeuge, Zeichnungen oder sonstige Unterlagen. Dem Lieferanten beigestellte 
Werkzeuge darf er ausschließlich für die Fertigung der für uns herzustellenden Lieferungen einsetzen. 

10.3 Die Verarbeitung oder Umbildung von Beistellungen durch den Lieferanten erfolgt für uns. Sofern 
hierbei die Beistellungen mit anderer Ware verarbeitet werden, erwerben wir das Miteigentum an einer 
neu entstehenden Sache im Verhältnis des Werts unserer Beistellungen zu den anderen verarbeiteten 
Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Wenn Beistellungen mit anderen, uns nicht gehörenden 
Sachen untrennbar vermischt werden, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis der Beistellungen zu den anderen Sachen zum Zeitpunkt der Vermischung. Führt die 
Vermischung dazu, dass Sachen des Lieferanten gegenüber unserer Beistellung als Hauptsache 
anzusehen sind, so überträgt der Lieferant uns anteilmäßig das Miteigentum an der neuen Sache und 
verwahrt es für uns.  

 

 

 

 



 

 

11. Geheimhaltung  

Der Lieferant ist verpflichtet, alle ihm überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, 
Unterlagen und sonstige Informationen geheim zu halten, sofern diese nicht allgemein bekannt sind 
oder öffentlich zugänglich gemacht werden. Er darf sie Dritten nur mit unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung bekannt- oder weitergeben.  

12. Erfüllungsort, Rechtswahl, Gerichtsstand 

12.1 Erfüllungsort für die Pflichten des Lieferers ist die in der Bestellung genannte Versandanschrift. 

12.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (CISG; UN-Kaufrecht). 

12.3 Gerichtsstand ist das für unseren Geschäftssitz in Essen/Oldenburg zuständige Gericht in 
Cloppenburg. Wir sind jedoch nach unserer Wahl auch berechtigt, den Lieferanten an seinem 
allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 

 


